
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mietpreise ab 08.02.2023 
über die Nutzung von Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus 

 
 
 
Vermieter:  
Ortsgemeinde Leiningen, vertreten durch den Bürgermeister oder den Beauftragten der Ortsgemeinde 
 
§ 1 
 

Die Ortsgemeinde Leiningen vermietet an den oben genannten Mieter zu nachstehenden Entgelten 
folgende Räumlichkeiten: 
 
A. ½ Gemeindesaal oben mit Küche OG / Toiletten UG 
 

 Eintägige Benutzung einschl. Nebenkosten  *)    = 100,00 € 
 Zweitägige Benutzung einschl. Nebenkosten *)    = 160,00 € 
 Auswärtige 1 Tag        = 180,00 € 
 Auswärtige 2 Tage        = 250,00 € 
 
 

 
 

 Eintägige Benutzung einschl. Nebenkosten  *)    = 100,00 € 
 Zweitägige Benutzung einschl. Nebenkosten *)    = 160,00 € 
 Auswärtige 1 Tag        = 180,00 € 
 Auswärtige 2 Tage        = 250,00 € 
 
 

C. Gemeindesaal oben komplett mit Foyer, WC und Küche 
 
 Eintägige Benutzung einschl. Nebenkosten  *)    = 140,00 € 
 Zweitägige Benutzung einschl. Nebenkosten *)    = 180,00 € 
 Auswärtige 1 Tag        = 250,00 € 
 Auswärtige 2 Tage        = 330,00 € 
 
D. Gemeindesaal unten mit kleiner Küche und Toiletten /UG 
 

 Eintägige Nutzung einschl. Nebenkosten     =   80,00 € 
 Zweitägige Nutzung einschl. Nebenkosten     = 120,00 € 
 Auswärtige 1 Tag        = 150,00 € 
 Auswärtige 2 Tage        = 200,00 €       
 
E. Nutzung der Kühlanlage im Untergeschoss:  
 
 Pauschale         =   20,00 € 

(bei der Nutzung der Kühlanlage –ohne Anmietung des UG- ist  
Darauf zu achten, dass der kleine Saal nicht verschmutzt wird. 

     Ggf. erfolgt eine gesonderte Berechnung der Reinigung des Saals) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

B. ½ Gemeindesaal oben und Foyer OG 
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F. Reinigungskosten:  
 
 ½ Saal oben mit Küche und Toilette UG     =   60,00 € 
 ½ Saal oben mit Foyer und Toiletten      =   60,00 € 
 Saal oben komplett mit Foyer, Toiletten und Küche    =   90,00 € 
 Saal unten mit kleiner Küche und Toiletten /UG    =   50,00 € 
 Sonderaufwendungen (Berechnung nach Bedarf)    =             € 
 
        Summe  =  € 
           ======= 
G. Heizkostenzuschuss Gemeindesaal oben für Vereine:  
 
 pro Nutzungstag        =   10,00 € 
Nutzungstage:________________________________________              ________ 
        Summe  =             € 
           ======= 
 
§ 2  
 

Tritt der Vermieter von diesem Mietvertrag zurück wird das vorgesehene Entgelt (ohne 
Reinigungskosten) fällig. Er hat die Möglichkeit einen Nachmieter zu benennen. 
 
§ 3 Erläuterungen:  
 
*) Eintägige Nutzung:  
 
Die Räumlichkeiten werden ausschließlich an einem Tag / Abend für eine Veranstaltung genutzt. Die 
„Richttage“ zählen nicht hierzu. 
 
*) Zweitägige Nutzung:  
Die Räumlichkeiten werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen für eine Veranstaltung genutzt. Die 
„Richttage“ zählen nicht hierzu. 
 
Die Schlüsselübergabe erfolgt frühestens zwei Tage vor der Veranstaltung, wobei dies in Absprache 
mit dem Beauftragten der OG zu erfolgen hat und jeweils von der vorherigen Nutzung abhängig ist.  
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